
Allgemeine Preise zur Ersatzversorgung mit Strom
          Stadtwerke Neustadt GmbH StromGVV

Strompreise

1.1 Tarif ohne Leistungsmessung Als Schwachlastzeit (Niedertarifzeit) gelten
In der Regel bis zu einem Jahresverbrauch von 10 000 kWh bis auf weiteres die Zeiten

Montag mit Freitag          0 bis  6 Uhr und
Verbrauchspreise Nettopreise Ziffer der Grund- Bruttopreise                                          22 bis 24 Uhr
(=Arbeitspreis + verbrauchsabhängiger Leistungspreis) bzw. Ersatzversorgung (einschließlich 19% Ust) Samstag + Sonntag         0 bis 24 Uhr 

Feiertag                             0 bis 24 Uhr
Eintarifmessung (ohne Schwachlastregelung) 19,79 ct/kWh 3.1 23,55 ct/kWh

Die Verbrauchspreise, die Arbeitspreise und der Durch-
Zweitarifmessung (mit Schwachlastregelung) schnittshöchstpreis enthalten die Höchstsätze für Konzes-
Hochtarif (HT) 21,85 ct/kWh 3.1 26,00 ct/kWh sionsabgabenzahlungen an Gemeinden. Diese betragen
Niedertarif (NT) = Schwachlast 14,83 ct/kWh 3.5 17,65 ct/kWh im Niedertarif 0,61 ct/kWh (mit Umsatzsteuer 0,73 ct/kWh),

 für sonstige Stromlieferungen 1,32 ct/kWh (mit Umsatz-

Leistungspreis steuer 1,57 ct/kWh). 
fester Anteil je Kundenanlage 64,42 €/Jahr 3.2.1 76,66 €/Jahr

Soweit eine Gemeinde auf diese Konzessionsabgabe gan

1.2 Tarif mit Leistungsmessung oder teilweise verzichtet, verringern sich die Verbrauchs-
In der Regel ab einem Jahresverbrauch von 10 000 kWh preise, die Arbeitspreise und der Höchstpreis in dieser
grundsätzlich als Zweitarifmessung ausgelegt Gemeinde entsprechend.

Arbeitspreise Stromsteuer
Hochtarif (HT) 18,02 ct/kWh 3.1 21,44 ct/kWh Die Verbrauchs-, Arbeits- und Durchschnittshöchstpreise
Niedertarif (NT) 14,83 ct/kWh 3.5 17,65 ct/kWh enthalten die Stromsteuer (ab 01.01.2003) i.H. von 

2,05 Ct/kWh (mit Umsatzsteuer 2,44 Ct/kWh).
bei 1/4-Stunden-Messung 125,26 €/kW/Jahr 3.2.2 149,06 €/kW/Jahr Steuerbefreiungen und Steuerermäßigung gemäß § 9
(für Leistungen > 30 kW in mind. 2 Monaten d. Abr.-Jahres) StromStG werden nach Vorlage der notwendigen 

Erlaubnis des Hauptzollamtes entsprechend berücksichtigt.

2. Durchschnittshöchstpreis 32,06 ct/kWh 3.3 38,15 ct/kWh

Netz - Grundpreis 25,80 €/Jahr 3.2.1 30,70 €/Jahr
Haushalt  Gewerbe  Landwirtschaft

3. Verrechnungspreise
Eintarifzähler 26,40 €/Jahr 3.4 31,42 €/Jahr
Zähler mit Leistungsmessung 65,00 €/Jahr 3.4 77,35 €/Jahr
Zuschlag für Tarif- oder sonstige Schaltung 25,20 €/Jahr 3.4 29,99 €/Jahr
Stromwandlersatz 33,60 €/Jahr 3.4 39,98 €/Jahr

gültig ab 01. Janaur 2011



Ersatzversorgung

Für die Ersatzversorgung von Haushaltkunden im Sinne des EnWG

gelten die in diesem Preisblatt aufgeführten allgemeinen Preise, 

 solange die Durchschnittsbegrenzung nicht greift.
Haushaltkundenim Sinne des EnWG sind Letztverbraucher, die die

Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder die

einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht über-

steigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder
gewerbliche Zwecke kaufen.
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